B.)

Antragsteller (Anlage , Art-fur-Art-Protokoll*)

An

gaben zur Artenschutzprifung fur einzelne Arten

(Fur alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-fur-Art-Betrachtung geprift werden, einzeln bearbeiten!)

Du

rch Plan/Vorhaben betroffene Art:

Feldlerche (Alauda arvensis)

Schutz- und Gefahrdungsstatus der Art
] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status Messtischblatt
[=] europaische Vogelart Deutschland 3 3810. 3811
Nordrhein-Westfalen |3g !
Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen Erhaltungszustand der lokalen Population

(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Stérung (1.3 Nr.2)

E atlantische Region D kontinentale Region oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(lll))

[ griin glinstig LA gunstig / hervorragend
[=] gelb ungunstig / unzureichend [1B gunstig / gut
ot ungtinstig / schlecht [lc ungiinstig / mittel-schlecht

Arbeitsschritt Il.1:  Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art

(ohne die unter 11.2 beschriebenen MafRhahmen)

Durch den Neubau der K 53n wird derzeit genutzter Lebensraum der Feldlerche durch direkte
bau- und anlagenbedingte Flachenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte
beeintrachtigt. Bei Baufeldfreimachung wéahrend der Brutzeit kbnnen in den Nachweisbereichen
der Art dartiber hinaus T6tungen immobiler Jungvogel oder bebriteter Eier nicht
ausgeschlossen werden.

Arbeitsschritt 11.2:  Einbeziehen von Vermeidungsmafnahmen und des Risikomanagements

Zur Vermeidung der Toétung immobiler Jungvigel oder bebruteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum
auBerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschrankt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist dartiber
hinaus die Entwicklung eines Ausweichhabitats im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung eines
Extensivackers (A/ECEF1, ca. 1,5 ha). Die Umsetzung der MaRnahme ist spatestens direkt vor Baubeginn in den Bereichen mit den
beeintrachtigten Vorkommen vorgesehen. Zur Gewahrleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfullung ist eine
Okologische Baubegleitung und ein maRnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirtschaftenden Landwirte und in
Abstimmung mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehorde vorgesehen.

Ar

beitsschritt 11.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
(unter Voraussetzung der unter 11.2 beschriebenen MaBhahmen)

Durch die zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des
Totungsverbotes vermieden. Die Entwicklung eines Ausweichhabitates tragt dazu bei, dass die
Okologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang
erhalten bleiben. Aufgrund dieser Mal3nahmen kann insgesamt das Eintreten
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getdtet? Llja  [=] nein
(auBRer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tétungen, bei einem nicht signifikant erhdhtem
Tétungstrisiko oder infolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwin- [Llja  [=] nein
terungs- und Wanderungszeiten so gestort, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern kdnnte?

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen Lja [=] nein
beschadigt oder zerstért, ohne dass deren 6kologische Funktion im raumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur [ ja [ nein
entnommen, sie oder ihre Standorte beschadigt oder zerstért, ohne dass deren
Okologische Funktion im raumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?




Arbeitsschritt lll:  Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
(wenn mindestens eine der unter 11.3 genannten Fragen mit ,ja“ beantwortet wurde)

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Griinden des Uiberwiegenden Lija [] nein
offentlichen Interesses gerechtfertigt?

2. Koénnen zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? Llja [ nein

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei européischen Vogelarten Llja [ nein

nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten glnstig bleiben?




	FFHAnhang IVArt: Off
	europäische Vogelart: On
	atlantische Region: On
	kontinentale Region: Off
	grün: Off
	gelb: On
	rot: Off
	A: Off
	B: Off
	C: Off
	ja: Off
	ja_2: Off
	ja_3: Off
	ja_4: Off
	nein: On
	nein_2: On
	nein_3: On
	nein_4: Off
	ja_5: Off
	nein_5: Off
	ja_6: Off
	nein_6: Off
	ja_7: Off
	nein_7: Off
	Artname: Feldlerche (Alauda arvensis)
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	Betroffenheiten: Durch den Neubau der K 53n wird derzeit genutzter Lebensraum der Feldlerche durch direkte bau- und anlagenbedingte Flächenverluste sowie bau- und betriebsbedingte Randeffekte beeinträchtigt. Bei Baufeldfreimachung während der Brutzeit können in den Nachweisbereichen der Art darüber hinaus Tötungen immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier nicht ausgeschlossen werden.
	vermeidungsmaßnahmen: Zur Vermeidung der Tötung immobiler Jungvögel oder bebrüteter Eier ist der Beginn der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit aller Vogelarten beschränkt (01.10.-28.02.). Zum Auffangen der auftretenden Funktionsverluste ist darüber hinaus die Entwicklung eines Ausweichhabitats im funktionalen Zusammenhang vorgesehen. Dies umfasst die Entwicklung eines Extensivackers  (A/ECEF1, ca. 1,5 ha). Die Umsetzung der Maßnahme ist spätestens direkt vor Baubeginn in den Bereichen mit den beeinträchtigten Vorkommen vorgesehen. Zur Gewährleistung der fachgerechten Umsetzung und Funktionserfüllung ist eine ökologische Baubegleitung und ein maßnahmenbezogenes Monitoring unter Einbeziehung der bewirtschaftenden Landwirte und in Abstimmung mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen.
	Auswirkungen: Durch die zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung wird das Eintreten des Tötungsverbotes vermieden. Die Entwicklung eines Ausweichhabitates trägt dazu bei, dass die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben. Aufgrund dieser Maßnahmen kann insgesamt das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG vermieden werden.
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